
Ablaufplan für die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf "Straßenwärter/-in" am 15.05. und 03.-05.06.2025

Donnerstag, 17.07.2025 ab             

10:30 Uhr
Feierliche Zeugnisübergabe in den Holstenhallen Neumünster. Einladung erfolgt durch den LBV-SH. 

Im Anschluss an die praktische Prüfung erhalten die Teilnehmenden Bescheinigungen über die bestandene/nicht 

bestandene Prüfung und ggf. die Information über eine mündliche Prüfung.                                                                                                                                                                      

Die Absolventen aus dem kommunalen Bereich legen diese Bescheinigung unverzüglich dem Ausbildungsbetrieb vor.                     

Mit der Bekanntgabe des Ergebnisses endet das Ausbildungsverhältnis (Rechtsgrundlage § 21 BBiG).                                                                                                                                                                                                            

Für die Absolventen des LBV gilt zusätzlich:  Je nach Prüfungsergebnis werden am Tag der praktischen Prüfung auch 

Arbeitsverträge zur Unterschrift vorgelegt. Damit können die erfolgreichen Absolventen am nächsten Tag als Gesellen ihre 
Arbeit aufnehmen und werden entsprechend entlohnt.

Prüfungsergebnis/Ende der 

Ausbildung

ggfs. mündliche Ergänzungsprüfungen in der Verwaltungsakademie, Heintzestraße 13, 24582 Bordesholm Donnerstag, 10.07.2025

Berichtsheft

Die PSA für 
Sägearbeiten ist 
ebenfalls Pflicht. 
Mängel bei der PSA 
können zu 
Punktabzug führen. 

7:45 Uhr Prüfungsbeginn                      

8:00 Uhr Beginn an der Station

8.00 Uhr Beginn

Donnerstag, 05.06.2025 Gruppe C

Dienstag, 03.06.2025  Gruppe A

Mittwoch 04.06.2025 Gruppe B
Straßenmeisterei Westerrönfeld, Itzehoer Chaussee 152, 24784 

Westerrönfeld

Termin

BBZ am NOK

Donnerstag, 15.05.2025 Schriftliche Prüfung

Anlass

Das Tragen der 
persönlichen 
Schutzausrüstung ist 
Pflicht. Mängel bei der 
PSA können zu 
Punktabzug führen.

Praktische Prüfung

Das Berichtsheft ist zur praktischen Abschlussprüfung mitzubringen. Der Prüfungsausschuss wird die Berichte bei Bedarf 
überprüfen.
Da die ordnungsgemäße Führung des Berichtsheftes Voraussetzung für eine Prüfungszulassung ist, bestätigen die 
Ausbildungsstellen dieses bereits mit der Unterschrift auf dem Anmeldebogen.

Die Auszubildenden sind bis zum Ende ihrer Ausbildung zum Führen des Berichtsheftes verpflichtet.
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